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Mitteilung an die Anteilinhaber der Anteilklassen: 

 
 
 

GS&P Fonds – Family Business 

Anteilklasse I (ISIN: LU0288437980 / WKN: A0MQ7Z) 

 

GS&P Fonds – Schwellenländer 

Anteilklasse I (ISIN: LU0273373760 / WKN: A0LHKG) 

 
(„Anteilklassen“) 

 
Hiermit werden die Anleger der oben genannten Anteilklassen darüber informiert, dass der Verwal-

tungsrat der Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Anteilklassen mit Wirkung zum 18. Dezember 

2025 („Auflösungstag“) aufzulösen. In diesem Zusammenhang wird die Ausgabe von Anteilen mit sofortiger 

Wirkung eingestellt. Der Nettoinventarwert der Anteilklassen wird bis zur Auflösung weiterhin täglich be-

rechnet und die Rückgabe von Anteilen bleibt bis dahin möglich. Die im Zusammenhang mit der Auflösung 

entstandenen Kosten werden von den betroffenen Anteilklassen getragen. 

Anteile, die bis zum Auflösungstag nicht zurückgegeben wurden, werden einseitig gegen Zahlung des an 

diesem Tag geltenden Rücknahmepreises durch die Verwaltungsgesellschaft zurückgekauft. Die Netto-

Auflösungserlöse, deren Empfänger nicht erreicht werden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss 

der Auflösung für Rechnung der Anleger bei der Caisse de Consignation hinterlegt, wo diese Beträge ver-

fallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist angefordert werden. 

Grevenmacher, 18. November 2025 

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. 
 

Kontakt- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:  

GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., 7, Op Flohr, L-6726 Grevenmacher, Luxembourg 

 

Hinweis: Für diese Mitteilung ist § 298 Absatz 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches NICHT anwendbar. 

Aufgrund dessen müssen die oben genannten Informationen NICHT über einen dauerhaften Datenträger mit-

geteilt werden. Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Weiterleitung der oben genannten Informa-

tionen an Endkunden auf dem Postweg oder über andere Kommunikationsmittel entstehen, müssen von der 

mitteilenden Partei beglichen werden. 

 


